
 

Sammlung der Diakonie 2026 
 
Die Sammlung der Diakonie („Woche der Diakonie“) findet als Haus- und Straßensammlung 
grundsätzlich vom 14.06.– 21.06.2026 statt. Per Einwurf in die Briefkästen, bzw. per Einlage in 
den Gemeindebrief kann auch außerhalb dieses Zeitraums gesammelt werden.  
 
Die Verfahrensvorschriften werden den Pfarrämtern und Kirchengemeinden gesondert mitgeteilt. Die 
Sammlung der Diakonie ist vom Evangelischen Oberkirchenrat angeordnet. Alle Kirchengemeinden 
sind verpflichtet, die Sammlung durchzuführen. 
 
Zwar hat das Land Baden-Württemberg das bisherige Sammlungsgesetz im Jahr 2013 aufgehoben. In 
Absprache mit den anderen Wohlfahrtsverbänden bitten wir dennoch dringend darum, die bisher 
gültigen Standards aufrecht zu erhalten, um die Transparenz und Seriosität unserer Sammlungen 
auch weiter gewährleisten zu können und damit die Akzeptanz in der Bevölkerung zu bewahren. 
 
Die Diakoniesammlung 2026 steht unter dem Leitwort: 
„Zusammen sind wir weniger allein“  
 
Das Arbeitsfeld der Diakonie ist weit gefächert. Projekte aus allen Bereichen werden durch die 
Sammlung gefördert. Schwerpunktmäßig geht es in diesem Jahr um  
 

➢ Bahnhofsmissionen 
➢ Arbeitslosenprojekte 

 
Damit diese und andere wichtigen Dienste getan werden können, sind die Gemeinden um Unter-
stützung der Sammlung herzlich gebeten. Die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer werden 
gebeten, das „Wort der Landesbischöfin“ im Gottesdienst bekannt zu geben. Informationen zu den 
Sammlungsschwerpunkten und das Werbematerial werden den Gemeinden zusammen mit den 
Abrechnungsunterlagen zur Verfügung gestellt. 
 
Bei der Abrechnung ist folgendes Verfahren zu beachten: 

 
1. Bei der Haus-, Straßen- und Firmensammlung können vom Gesamtergebnis 20 Prozent von 

der Gemeinde für diakonische Aufgaben der Gemeinde einbehalten werden. Der Restbetrag 
wird unmittelbar nach der Sammlung, spätestens jedoch am 30. September 2026, unter 
Beifügung einer genauen Aufstellung an das Dekanat bzw. Verwaltungs- und Serviceamt 
überwiesen. 

2. 30 Prozent des Sammlungsergebnisses erhält das örtliche Diakonische Werk bzw. der 
Diakonieverband des Kirchenbezirks. 

3. Die Restsumme führen die Dekanate bzw. Verwaltungs- und Serviceämter bis zum 
15. Oktober 2026 an die Landeskirchenkasse ab. Abrechnungsformulare, die eine 
Aufschlüsselung der einzelnen Gemeindeergebnisse ermöglichen, werden vom Diakonischen 
Werk Baden zugesandt. 


